
 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 
 

Vorlage Nr. 581/25 

 
 
 

Betreff: 
 

Wiederberufung der ehrenamtlich Beauftragten für die Denkmalpflege 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Bau- und Mobilitätsausschuss 04.12.2025 Berichterstattung durch: 
Herr Dieckmann 
Frau Jaske 

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt 

Produktgruppe 56 Bauordnung und Denkmalschutz 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 
 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge        € Einzahlungen       € 
Aufwendungen  1.500 € Auszahlungen       € 
Verminderung Eigenkapital 1.500 € Eigenanteil       € 
 
 

Finanzierung gesichert 
 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 56 
 sonstiges (siehe Begründung) 
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Vorlage Nr. 581/25 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Bau- und Mobilitätsausschuss bestimmt auf Vorschlag der Unteren Denkmalbehörde  
 
Frau Stefanie Remberg   für die Baudenkmalpflege 
Herrn Dr. Lothar Kurz  für die Bodendenkmalpflege 
 
rückwirkend ab dem 01.06.2025 für weitere 5 Jahre als ehrenamtliche Beauftragte für die 
Denkmalpflege. 
 
 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 30 Abs. 3 DSchG NRW kann der für die Denkmalpflege zuständige Ausschuss für 
die Dauer von 5 Jahren ehrenamtliche Beauftragte für die Denkmalpflege auf Vorschlag der 
Unteren Denkmalbehörde bestimmen. Werden für ein Gemeindegebiet mehrere Beauftragte 
für die Denkmalpflege berufen, so sollen deren Aufgabenbereiche nach regionalen oder fach-
lichen Gesichtspunkten abgegrenzt werden. Eine Wiederberufung ist zulässig. 
 
Bereits seit Inkrafttreten des vorherigen DSchG NRW im Jahre 1982 hat die Stadt Rheine von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und ehrenamtliche Beauftragte für die Bau- und Bo-
dendenkmalpflege berufen. Die Berufung von ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpfle-
ge hat sich in diesen Jahren sehr bewährt.  
Seit nunmehr 30 Jahren nimmt Herr Dr. Kurz die Aufgaben als ehrenamtlicher Beauftragter 
für die Bodendenkmalpflege zur vollsten Zufriedenheit der Denkmalbehörde wahr. Frau Rem-
berg hat in der Zeit ihrer ersten Berufung als ehrenamtliche Beauftragte für die Baudenkmal-
pflege diese Aufgabe ebenfalls zur vollsten Zufriedenheit der Denkmalbehörde erfüllt. 
 
Die ehrenamtlichen Beauftragten für die Denkmalpflege werden beratend tätig. Sie haben 
gemäß § 30 DSchG NRW insbesondere folgende Aufgaben: 
 

1. Vermittlung von Informationen, Hinweisen und Auskünften an den Ausschuss, die Un-
tere Denkmalbehörde und die Denkmalfachämter, 

2. Beobachtung der örtlichen Vorhaben, Planungen, Vorgänge und Presseberichterstat-
tung, von denen die Interessen der Denkmalpflege berührt werden, sowie 

3. Pflege von Verbindungen zu Institutionen und Personen, die der Denkmalpflege Ver-
ständnis entgegenbringen oder ihr förderlich sein können. 

 
Mindestens einmal im Jahr ist im zuständigen Ausschuss eine Berichterstattung durch 
die ehrenamtlichen Beauftragten über die Denkmalpflege vorzusehen. 
 

Es sind somit alle Bereiche der Denkmalpflege im nicht hoheitlichen Bereich, also ohne Ein-
griffscharakter, angesprochen. Hierzu ist eine besondere Sachkenntnis und Erfahrung erfor-
derlich, die bei Frau Remberg und Herrn Dr. Kurz ohne Zweifel vorliegen.  
 
Die erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan im Produkt 56 – Bauordnung und Denkmal-
schutz veranschlagt.  
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